
 
Verbandsgemeindewerke Winnweiler, Jakobstraße 29, 67722 Winnweiler  entgelte@winnweiler-vgwerke.de 

Absender:   

  Kunden-Nr.:  

  Telefon-Nr.:  

  

          

Verbandsgemeindewerke  

Jakobstraße 29         

67722 Winnweiler   

 

     

 

A N T R A G 

AUF ABSETZUNG VON WASSERMENGEN VON DER KANALBENUTZUNGSGEBÜHR 

FÜR DAS JAHR 2025 

Über meinen Garten- bzw. Stallwasseranschluss in ______________________, ______________________ 

(Zählernummer:    , geeicht bis:     ) wurde im Abrechnungsjahr 2024 
folgende Wassermenge verbraucht: 

        Zählerstand am       .         . 2025          m³  

          ./.  Zählerstand Ende 2024 (bzw. Einbaustand)           m³   

                  m³ 

 

Ich versichere, dass das über den o.g. Garten- bzw. Stallwasserzähler verbrauchte Trinkwasser nicht 
der Kanalisation zugeführt wurde und beantrage die Absetzung von     ____  cbm Trinkwasser von 
der Kanalbenutzungsgebühr. 
Das Anwesen bewohnten im Jahr 2025     Personen das ganze Jahr 

und zusätzlich    Personen   Monate  lang, 
und zusätzlich    Personen   Monate lang. 

 

Mir ist bekannt, dass gemäß den Vorschriften der Mess- u. Eichverordnung (MessEv 2015) Wasserzäh-
ler nur 6 Jahre geeicht sind. Dann müssen die Wasserzähler von Eigentümer ausgetauscht werden. 
Ist die Eichgültigkeit meines Garten- bzw. Stallwasserzähler abgelaufen, kann eine Absetzung 
der mit diesem Zähler ermittelten Wassermenge nicht mehr erfolgen. 
Das Recht der Überprüfung vor Ort meines Garten- bzw. Stallwasserzählers bleibt den Verbandsge-
meindewerken Winnweiler vorbehalten. 
 

              

(Ort, Datum)                (Unterschrift) 

 
Abgabe bis spätestens 

 
Donnerstag 

 
15.01.2026 

(Ausschlussfrist) 


